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Universitätsmedizin Göttingen 
Geschäftsbereich Personal – G3- 21      
 
37099 Göttingen 
 
 
Antrag auf Gewährung von Elternzeit gem. § 15 BEEG 

 

 Im Anschluss an die Mutterschutzfrist gemäß § 6 Mutterschutzgesetz werde ich für mein  

 am        geborenes Kind,         
   (Name des Kindes) 

 Elternzeit  gem. § 15 BEEG bis einschl.        in Anspruch nehmen. 

 

 Ich werde die Elternzeit für mein am        geborenes Kind,  

        vom        bis einschl.         
 (Name des Kindes) 

 gem. § 15 BEEG in Anspruch nehmen. 

    

 
Anspruch besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes. Die Zeit der Mutterschutzfrist 
nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes wird auf die Begrenzung nach Satz 1 angerechnet.  
 
Hinweis:   
(Für ab dem 1.7.2015 geborene Kinder) 
Wird Elternzeit für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr verlangt, ist gleichzeitig zu erklären, für welche Zeiten 
innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. 
Jedes Elternteil kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit der 
Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 
 

  Kenntnisnahme durch Vorgesetzte/n: 

 
___________________ ________________________ 
(Unterschrift) Datum, Unterschrift 
 
 
Hinweis: 
Der Antrag muss spätestens 7 Wochen vor dem Antritt der Elternzeit vom Arbeitgeber verlangt werden, gleichzeitig ist zu erklären, für 
welche Zeiten innerhalb von 2 Jahren Elternzeit in Anspruch genommen werden soll. Zur Antragstellung ist die Geburtsurkunde 
beizufügen. 
Bei Kindern, die ab dem 1.7.2015 geboren sind: Elternzeit für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes ist spätestens 13 Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber zu verlangen. 
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